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Widersprüche im Bericht des
Bundesrates
Die Garantien, welche die Europäische Men-
schenrechtskonvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten darbietet, sind
zu verstehen im Sinn eines Mindeststandards,
in seinem Bericht vom 9. Dezember 1968 zum
Postulat Eggenberger anerkennt der Bundesrat
die sich für unser Land ergebende Verpflich-
tung, den. durch die Europäische Menschen-
rechtskonvention garantierten Standard einzu-
halten, sofern das Parlament den Beitritt be-
schiiessen und die Konvention ratifiziert wer-
den sollte.
Da jedoch rechtliche Bestimmungen des Bun-
des und der Kantone dem durch die Konven-
tion garantierten Mindeststandard nicht ent-
sprechen, sind entweder sofortige Anpassun-
gen notwendig oder aber Vorbehalte, welche
das Problem der Anpassung auf unbestimmte
Zeit vertagen. Die vorbehaltlose Übernahme
der Konventionsbestimmungen in unser Land-
recht geschieht rasch und schmerzlos: Da
nämlich die Menschenrechtskonvention nach
Ablauf von fünf Jahren auf sechs Monate ge-
kündigt werden kann, unterliegt die Frage ihrer
Annahme oder Verwerfung nicht dem fakultati-
ven Referendum im Sinn von BV Art. 89 Abs. 3,
Es ist also nicht ohne Interesse, zu untersu-
chen, inwieweit die Ratifikation der Menschen-
rechtskonvention den Gang der regulären Ge-
setzgebung ausschalten soli, in welchen an-
dem Fällen aber ein Vorbehalt diesen einfa-
chen Weg der Anpassung ausschliesst. Eine
Untersuchung ist um so mehr gerechtfertigt,
als von Seiten des Europarates kein Druck
ausgeübt wird, Vorbehalte kurzfristig auszu-
merzen.
Nach Art. 84 des Organisationsgesetzes (OG)
ist der Schutz verfassungsmässiger Rechte nur
gewährt gegen kantonale Erlasse oder Verfü-
gungen; in diesem Sinn ist unser staatsrechtli-
eher Rekurs an das Bundesgericht inhaltlich
limitiert. Im Bericht des Bundesrates vom 9.

Dezember 1968 wird unumwunden anerkannt,
dass nach erfolgter Ratifikation der Europäi-

sehen Menschenrechtskonvention mit allen Zu-
satzprotokollen auch letztinstanzliche Entschei-
de der Behörden des Bundes der Europäi-
sehen Menschenrechtskommission vorgelegt
werden könnten. Sodann hat bereits Bundes-
richter Dr. O. Kaufmann darauf hingewiesen,
dass nach Art. 13 der Konvention eine natio-
nale Instanz gegeben sein muss, um alle
staatlichen Handlungen und Entscheide im
Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit der
Menschenrechtskonvention zu überprüfen. In
diesem Zusammenhang sei es unumgänglich,
dass bei Beurteilung eines Verwaltungsent-
scheides auch das darin angerufene Bundes-
gesetz überprüft wird. Somit könnte tatsächlich
eine Prüfung der Vereinbarkeit der Bundesge-
setzgebung mit der Menschenrechtskonvention
indirekt auf eine Überprüfung der Verfassungs-
mässigkeit der eidgenössischen Gesetzgebung
hinauslaufen. Nach BVArt.113Abs.3 sind jedoch
die von der Bundesversammlung erlassenen
Gesetze und allgemeinen verbindlichen Be-
Schlüsse für das Bundesgericht verbindlich.
Eine Überprüfung dieser bundesrechtlichen Er-
lasse ist erst der auf weite Sicht geplanten
Verfassungsgerichtsbarkeit vorbehalten, von
welcher vor allem im Rahmen der Totalrevision
der Bundesverfassung die Rede ist.

Die «schmerzlose» Anpassung durch Ratifika-
tion umfasst aber nicht nur bedeutende Ein-
brüche in das bisherige—tatsächlich revisions-
bedürftige — System des Schutzes verfas-
sungsmässiger Rechte. Durch den Beitritt zur
Menschenrechtskonvention wird die Schweiz
erstmals einer supranationalen Gemeinschaft
angehören, der sie ein Stück ihrer iiebge-
wordenen Souveränität opfern muss. Der Bun-
desrat teilt die Ansicht von bedeutenden
Staatsrechtslehrern, dass unser Staat den durch
die Menschenrechtskonvention geschaffenen
Organen Rechenschaft ablegen muss über die
Art und Weise, wie sie die ihrer Jurisdiktion
unterstellten Personen im Hinblick auf die vor-
behaltlos ratifizierten Bestimmungen der Men-
schenrechtskonvention behandelt. Wenn ferner
die Schweiz das individuelle Beschwerderecht
von Art. 25 der Konvention durch besondere
Erklärung anerkennt, wird erstmals jede natür-
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liehe Person, nichtstaatliche Organisation und
Personenvereinigung ein eigentliches direktes
Beschwerderecht an eine internationale Instanz
eingeräumt erhalten. Gelingt es nämlich der
Europ. Menschenrechtskommission nicht, hin-
sichtlich einer bereits hängig gemachten Be-
sehwerde eine gültige Regelung zu erzielen,
muss sie den Fall entweder dem Ministerko-
mitee oder dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte vorlegen. Wohl sind zur Voll-
Streckung der Entscheide beider Instanzen kei-
ne konkreten Zwangsmittel gegeben, die mo-
raiische Autorität beider Organe ist aber der-
art gewichtig, dass sich die Schweiz einem
Entscheid beugen müsste. Der Bundesrat an-
erkennt in seinem Bericht vom 9.12.68 unum-
wunden, dass sowohl das Ministerkomitee wie
der Europäische Gerichtshof über supranatio-
nale Kompetenzen verfügen. Er beantragt, sei-
ne Erklärung betreffend Anerkennung dieses
Verfahrens vor internationalen Instanzen auf
drei oder fünf Jahre zu befristen.
Nach Ansicht des Bundesrates wird der ratifi-
zierten Konvention innerstaatlich die Gesetzes-
stufe zukommen. Ist aber diese Ansicht stich-
haltig, wenn im Rahmen des individuellen Be-
schwerderechts vor internationalen Instanzen
indirekt eine Oberprüfung der Bundesgesetz-
gebung in Aussicht steht, welche der Vor-
schritt von BV Art. 113 Abs. 3 widerspricht?
Und kann insbesondere die Gleichstellung der
ratifizierten Menschenrechtskonvention mit ei-
nem Bundesgesetz richtig sein, wenn durch
erstere an eine supranationale Gemeinschaft
Souveränitätsrechfe abgetreten werden, welche
sich die Schweiz nach dem ganzen Tenor
ihrer bisherigen Bundesverfassung allen zu-
spricht? Die «schmerzlose» Anpassung unseres
Rechtsstandes durch blosse Ratifikation der
Menschenrechtskonvention gibt immerhin zu
einigen Bedenken Anlass.
Diese Bemerkungen wollen keineswegs besa-
gen, dass die Schweiz den ersten Sprung in
die supranationale Gemeinschaft nicht tun und
wesentliche Änderungen ihrer staatlichen
Struktur nicht auf sich nehmen sollte. Er-
staunlich ist nur, dass in grundsätzlichen Fra-
gen der Verfassungsstufe eine «kalte» Anpas-

sung durch blosse Ratifikation der Menschen-
rechtskonvention vorgesehen ist, andererseits
bezüglich der politischen Rechte der Frau ein
solcher Verfassungswandel ausdrücklich abge-
lehnt wird. Nach dem Antrag des Bundesrates
ist ein Vorbehalt vorgesehen bezüglich der in
Art. 3 des Zusatzprotokolls normierten Ver-
pflichtungen der Vertragsstaaten, in angemes-
senen Zeitabständen Wahlen unter Bedingun-
gen abzuhalten, welche die freie Meinungsäus-
serung des Volkes bei der Wahl der gesetzge-
benden Organe gewährleisten. Der Bundesrat
gibt sich sehr viel Mühe, darzutun, dass durch
diese Verpflichtung des Vertragsstaates selber
noch kein subjektives Recht des Einzelnen zur
Teilnahme an diesen Wahlen begründet werde.
Als ob sich die staatliche Verpflichtung in ab-
stracto durchführen liesse ohne das korrespon-
dierende aktive und passive Wahlrecht des
einzelnen Staatsbürgers! Geradezu rührend ist
aber das Zugeständnis des Bundesrates, auf
Bundesebene sollte die völlige Gleichsteilung
von Mann und Frau im gesamten Bereich der
politischen Rechte durchgeführt werden, im
Rahmen von Absatz 3 des Zusatzprotokoils
aber seien lediglich die Wahlen in die Legis-
lative anvisiert. Mit dürren Worten ist hier an
den Entscheid des Bundesrates vom 10. August
1965 im Stimmregisterrekurs der damaligen
Genfer Grossratspräsidentin, Rechtsanwalt Em-
ma Kammacher, und weiterer 564 Genferinnen
zu erinnern, welcher durchgeführt wurde nach
Einführung des integralen Frauenstimm- Und
-Wahlrechts auf kantonalem Boden. Weil die
Einträge im kantonalen Stimmregister von Ge-
setzes wegen massgebend sind auch für die
eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen,
haben die Genferinnen Zulassung zu densei-
ben verlangt. Rechtlich wäre aufgrund der ab-
geänderten, vom Bund garantierten Genfer
Verfassung eine neue Interpretation von BV
Art. 74 möglich gewesen, da hier lediglich vom
Stimm- und Wahlrecht des «Schweizers» die
Rede ist Wird doch in zahlreichen andern Fäl-
len ohne weiteres das Wort «Schweizer» oder
«Schweizer Bürger» als für Männer und Frauen
geltend interpretiert. Im Hinblick auf die Inter-
pretation von BV Art. 74 hat der Bundesrat an
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der historischen Interpretation festgehalten,
wonach das Stimm- und Wahlrecht in eidge-
nössischen Angelegenheiten nur dem «Schwei-
zer» männlichen Geschlechts zusteht. Damit
wurde durch den Bundesrat selber der Inter-
p rotationsweg ausgeschlossen, welcher durch,
zeitgemässe Interpretation des Wortes «Schwei-
zer» in BV Art. 74 eine rasche Einführung des
Frauehstimmrechts ermöglicht hätte.
Nach Art. 64 der Menschenrechtskonvention ist
ferner ein Vorbehalt nur gestattet, soweit im
Zeitpunkt der Ratifikation ein Gesetz des Ver-
tragsstaates nicht mit einer europäischen Vor-
schritt übereinstimmt — Vorbehalte ailgemei-
ner Art sind nicht zulässig. Da weder BV Art.
74 noch irgendwelche einschlägigen Bundes-
gesetze das Stimm- und Wählrecht der Frauen
ausdrücklich ausschliessen, kann sehr wohl
argumentiert werden, der auf blosser Inter-
pretation beruhende Ausschluss der Frauen
von den politischen Rechten sei ein Vorbehalt
allgemeiner Art; jedenfalls sei ein geltendes
Gesetz im Sinn von Art. 64 der Konvention
nicht nachweisbar. Die aus Art. 64 sich erge-
benden rechtlichen Fragen sind noch nie durch
den Europarat oder eines seiner Organe ent-
schieden worden. Zu Recht wird deshalb von
den Frauenverbänden die Frage aufgeworfen,
ob ein Vorbehalt bezüglich des fehlenden akti-
ven und passiven Wahlrechts der Frauen im
Bund und in der grossen Mehrzahl der Kan-
tone nach dem Wortlaut von Art. 64 der Kon-
vention überhaupt zulässig sei. Eine «weiche»
Linie des Generalsekretariats des Europarats
im Hinblick auf eine derart zentrale Frage
würden die Frauenverbände als reinen Prag-
matismus betrachten.
Noch bemühender als der vom Bundesrat be-
anfragte Vorbehalt bezüglich des Frauenwahl-
rechts ist jener weitere über «die faktischen
Ungleichheiten, die in mehreren Kantonen mit
Bezug auf die Ausübung des Rechts auf Un-
terricht» bestehen. Es handelt sich ausgerech-
net um das von den Frauenverbänden aufge-
griffene und bearbeitete Problem der unglei-
chen Lehrpläne für Knaben und Mädchen auf
der Pimar- und Sekundarschulstufe, sowie re-
gional um den Mangei an staatlichen, den

Mädchen geöffneten Gymnasien. Der Bundes-
rat hat denn auch in seinem Bericht anerkannt,
es bestehe eine eigentliche Verpflichtung des
Bundes und der Kantone, das Recht auf
Unterricht ohne unterschiedliche Behandlung
zu sichern. Die Fiucht in den Vorbehalt ver-
mag die gegebene schwere Verletzung eines
Menschenrechts nicht zu vertuschen.

Gertrud Heinzelmann

Luzern
Das Zentralkomitee der Konservativen Volks-
Partei des Kantons Luzern beschloss am 18.
Oktober die Lancierung einer Volksinitiative
für die Einführung des vollen Frauenwahi- und
-Stimmrechts im Kanton und in den Gemeinden.

Uri
Eine Gruppe junger Urner lancierte am 23. De-
zember 1968 eine Volksinitiative zur Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechts.

Tessin
Der Regierungsrat des Kantons Tessin unter-
breitete am 23, Dezember 1968 dem Grossen
Rat eine Botschaft, in der er vorschlägt, die
Kantonsverfassung abzuändern, um das Frau-
enstimmrecht auf Kantons- und Gemeindeebe-
ne einzuführen.

Graubünden
Als die stimmfähigen Männer von Pontresina
am 12. Dezember ihren Mitbürgerinnen die po-
litischen Rechte auf Gemeindeebene zubiilig-
ten, läuteten in nächtlicher Stunde die Glocken
zu diesem erfreulichen Ereignis.

Zürich
Im Zürcher Gemeinderat reichte am 15. Januar
1969 Dr. J. Vontobel (fr.) folgende Anregung ein;
«Der Stadtrat wird eingeladen, eine Vorlage
zur Einführung des Frauenstimm- und -wähl-
rechts in der Stadt Zürich zeitlich so auszuar-
beiten und dem Gemeinderat vorzulegen, dass
sie gleichzeitig mit der Abstimmung über die
kantonale Ermächtigungsvorlage zur Einfüh-
rung des Frauenstimm- und -Wahlrechts auf
Gemeindeebene dem Stimmbürger zur Ent-
Scheidung vorgelegt werden kann.»
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